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Abteilung Sicherheit 
Büro für Veranstaltungen 
Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez 
Tel. 033 655 33 48 
sicherheit@spiez.ch 

 
 

Gesuch um grundsätzliche Zustimmung für das Durchführen einer 
Veranstaltung in der Gemeinde Spiez 

 
 

Veranstaltung 
  

Titel der Veranstaltung  

Kurzbeschrieb der Veranstaltung 
(Konzept ist, wenn möglich dem  
Gesuch beizulegen) 

 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungsort 
(Plätze, Strassen und Räumlichkeiten) 

 
 
 

 

 Datum Zeit von  Zeit bis 

Beginn Aufbau 

   

   

   

Veranstaltung 

   

   

   

   

   

Ende Abbau 
   

   

 

Veranstalter 
 

Organisation (Zustelladresse für Korrespondenz/Bewilligung/Rechnung) 

Name der Organisation  

Strasse  

PLZ/Ort  

 

Verantwortliche Person 1  

Name/Vorname  

Strasse  

PLZ/Ort  

Geburtsdatum  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Mobile während der Veranstaltung  
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Verantwortliche Person 2 Nur bei Grossveranstaltungen ab 1’000 Personen 

Name/Vorname  

Strasse  

PLZ/Ort  

Geburtsdatum  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Mobile während der Veranstaltung  

 
 

Musik/Lautsprecher/Filmvorführungen 
 

 nein 

 ja Datum Zeit von  Zeit bis 

Einsatz Musik/Lautsprecher 

   

   

   

   

Art der Musik  

Lautstärke 

 Hintergrundmusik bis 75 dB(A) 

 Musik über 75 dB(A) 

 Musik über 93dB(A) 

 
 

Besucherzahl 
 

Erwartete Besucherzahl  

Anzahl Helfer  

 
 

Festwirtschaft (Verkauf von Esswaren und Getränken) 
 

 nein 

 ja 
 Anlass mit Alkoholausschank 

 Anlass ohne Alkoholausschank 

 
 

Verkehrsmassnahmen/Absperrungen 
 

 nein 

 ja, welche: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Version 2.4 Seite 3 von 4 

 

Bauten/Infrastruktur 
 

 nein 

 ja, welche: 
(Festzelt, Tribüne, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wiederkehrende Veranstaltung 
 

 Veranstaltung wird wie in den Vorjahren durchgeführt. 

 Folgende Änderungen sind geplant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feuerwerk/Pyrotechnik 
Auf dem ganzen Gemeindegebiet ist das Abbrennen von knallendem oder heulendem Feuerwerk nur am 1. 
August und in der Nacht von Silvester auf Neujahr gestattet. Im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen können 
Feuerwerke bewilligt werden.  
 

 nein 

 Feuerwerk ohne knallende oder heulende Effekten 

 Feuerwerk mit knallenden oder heulenden Effekten 

 
 
 Schriftlicher Antrag mit Begründungen für das Abbrennen von knallendem oder heulendem Feuerwerk ist 

dem vorliegenden Grundgesuch beizulegen. 
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Finanzielle Unterstützung 
Falls von der Gemeinde Spiez eine finanzielle Unterstützung gewünscht wird, muss dem Gesuch zwingend 
eine detaillierte Begründung und ein Budget beigelegt werden. Ausserdem ist eine Auflistung sämtlicher Per-
sonen und Unternehmen beizulegen, die als Sponsoren angefragt wurden. Lokale Vereine profitieren unab-
hängig vom Gesuch um finanzielle Unterstützung von 50 Prozent Rabatt auf Festmaterial und Signalisations-
material. 
 
Beiträge für kulturelle Veranstaltungen und finanzielle Unterstützungen von Jubiläumsfeiern 
Beiträge für kulturelle Veranstaltungen sind direkt bei der Kulturkommission zu beantragen (www.spiez.ch / 
Verwaltung / Dienstleistungen / Kultur). Gesuche um finanzielle Unterstützungen für Jubiläumsfeiern, an wel-
chen die Mitglieder des Gemeinderates eingeladen werden, sind direkt der Abteilung Gemeindeschreiberei 
zuzustellen. Zusätzliche finanzielle Unterstützungen durch das Büro für Veranstaltungen ist ausgeschlossen. 
 
Konkrete gewünschte Unterstützung durch die Gemeinde Spiez 
 

 nein 

 ja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unvollständig oder nachträglich eingereichte Gesuche um finanzielle Unterstützung werden vom Büro für Ver-
anstaltungen nicht berücksichtigt. 

 
Beilagen (Konzepte, Skizzen, Pläne etc.) 
  

  

  

  

  

  

 
Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller bestätigt durch ihre oder seine Unterschrift, dass das Formular kor-
rekt ausgefüllt wurde und alle erforderlichen Beilagen beigelegt wurden. 
 
 

Datum: Unterschrift: 

 
 
Das Büro für Veranstaltungen behält sich vor, unvollständig ausgefüllte Gesuchsunterlagen zurückzuweisen 
oder weitere Unterlagen einzufordern. Das Gesuch gilt erst zu dem Zeitpunkt als eingereicht, wenn sämtliche 
Unterlagen vollständig vorhanden sind. 

http://www.spiez.ch/

